
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauenburg/Elbe 

 

Einziehung einer Gemeindestraße nach § 8 Abs. 5 Str aßen - und Wegegesetz 
des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) 
hier: Teilstück des Flurstücks 11/15 der Flur 17 de r Gemarkung Lauenburg als 
Gemeindestraße gemäß § 8 StrWG S.-H. (Parkplatz am Vorwerk hinter Clausen) 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Lauenburg/Elbe hat in ihrer Sitzung vom 28.08.2013 
beschlossen, ein Teilstück des im Jahr 2003 als sonstige öffentliche Straße -
Parkplatz- gewidmeten folgenden Flurstücks gemäß § 8 Abs. 1 und 2 des Straßen 
und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der z. Zt. geltenden Fassung 
einzuziehen: 
 
 
Teilstück des Flurstücks 11/15 der Flur 17 – Alte W ache in Lauenburg/Elbe 
 
Flur:   Flurstück:   Größe: 
17   11/15   170 qm 
 
 
Die Einziehung wird hiermit gemäß § 8 Abs. 3 und 5 des Straßen- und 
Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
 
Die Einziehungsverfügung liegt in der Zeit vom 11.11.2013 für vier Wochen im 
Stadtentwicklungsamt der Stadt Lauenburg/Elbe, Amtsplatz 5, 21481 
Lauenburg/Elbe, Zimmer 6, zur Einsicht aus. 
 
Einwendungen gegen die Einziehung sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Beendigung der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll beim Stadtentwicklungsamt 
zu erheben. 
 
 
Lauenburg/Elbe, den 07.11.2013 
 
 
Thiede 
Bürgermeister 
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